
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Förderung für die Synchronsprecher Masterclass 
 

Für Soloselbständige gibt es die Möglichkeit auf finanzielle Unterstützung, die das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales ins Leben gerufen hat. Dieses nennt sich 
KOMPASS. Innerhalb dieses Programmes werden 90 Prozent der Kosten für 
Qualifizierungsmaßnahmen rückerstattet.  

Die Synchronsprecher Masterclass von Build Your Voice bietet einen 10-tägigen 
Lehrgang mit unterschiedlichen Dozent:innen aus der Synchron- & Schauspielbranche. 
Dieser Lehrgang kann entweder privat finanziert oder über das Programm KOMPASS 
teilfinanziert werden. Auch Ratenzahlungen über Paypal & Klarna oder direkt über uns 
sind möglich. 

Die Synchronsprecher Masterclass findet in den Studios von Build Your Voice in 
Potsdam-Babelsberg statt. 10 Tage á 8 Stunden. 
 
INHALTE 
• Theorie (Branchenwissen, Fachbegriffe, Steuern, etc) 
• Vermittlung der richtigen Werte & Geschichte des Synchron 
• Improvisationstraining 
• Atemtechniken & Schauspielübungen 
• Texte verstehen und gestalten 
• Mehrere Synchron-Übungstage im Studio 
• Aufnahme professioneller & individueller Demo-Files 
• Hilfestellungen bei Bewerbungen & Vita mit Synchron-Aufnahmeleitung 
• Verschiedene Gast-Dozent:innen in Regiepositionen 
• Simulation eines Ensemble-Termins 
 
Dozenten: Philip Süß, Max Felder, Joachim Kaps, Sarah Alles, Sandra Preußel, uvm. 
 
Was muss man tun: Wende dich an deine, für dich zuständige KOMPASS Anlaufstelle. 
Dort wird geprüft, ob der oder die Soloselbstständige, also freischaffende 
Schauspieler:innen, für die Qualifizierung geeignet ist. Bei einer positiven Entscheidung 
verweist ihr auf unsere Website, auf der man das gesamte Programm unseres 
Lehrgangs einsehen kann.  

https://www.esfplus.de/kompass


 

  

Die wichtigsten Informationen zu KOMPASS  
Förderung aus dem ESF Plus-Programm  
 
"KOMPASS - Kompakte Hilfe für Soloselbstständige"  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) fördert mithilfe des 
Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) Soloselbstständige bei Weiterbildungen und 
Qualifizierungen. Im Rahmen des ESF Plus-Bundesprogramms „KOMPASS (Kompakte 
Hilfe für Soloselbstständige)“ können Sie als Soloselbstständige oder 
Soloselbstständiger einen Zuschuss von bis zu 4.500 Euro für Qualifizierungen 
beantragen.  

Wenn Sie sich als Soloselbständige oder Soloselbständiger weiterbilden möchten, 
können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss erhalten.  
 

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN  
Sie werden als Soloselbstständige oder Soloselbstständiger gefördert, wenn Sie  
 
• mit maximal einem Vollzeitäquivalent an Beschäftigten arbeiten  
• im Haupterwerb tätig sind (mindestens 51 Prozent der Einkünfte generieren) und  
• seit mindestens 2 Jahren am Markt bestehen.  

ART UND UMFANG  
Sie können einen Zuschuss von bis zu 4.500 Euro für Weiterbildungen erhalten.  
Die Weiterbildung muss mindestens 20 Stunden umfassen und bestimmte 
Qualitätsanforderungen erfüllen. Sie können innerhalb von 12 Monaten 1 
Qualifizierungsscheck erhalten.  

 

KOSTEN  
Die Soloselbstständigen müssen die Kosten für die Weiterbildung zunächst auslegen 
und erhalten sie im Anschluss an die Weiterbildung zu 90 Prozent zurück. Dabei 
können maximal 4.500 Euro ausbezahlt werden. Für die Antragstellung selbst sind 
keine Kosten aufzubringen.  

 

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN  
Bei Prüfung der Förderfähigkeit, dem Beratungsgespräch und Zuwendungsantrag für 
Soloselbstständige:  
 
• Nachweis über zweijährige Bestandsdauer am Markt (zum Beispiel durch 
Handelsregisterauszug)  
• Nachweis über maximal ein Vollzeitäquivalent an Mitarbeitenden • Nachweis, dass 
mindestens 51 Prozent der Einkünfte aus soloselbstständiger Tätigkeit stammen (zum 
Beispiel durch Steuererklärung)  
• Deminimis Erklärung  
• Erklärung, dass Sie als Soloselbstständige oder Soloselbstständiger keine 
gleichartige Förderung im Rahmen des Sozialgesetzbuchs beantragt haben  



 

  

• Nachweise, dass die ausgewählte Weiterbildungsmaßnahme die 
Qualitätsanforderungen der Förderrichtlinie erfüllt  

Bei der Abrechnung für Soloselbstständige:  
• Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an der Fortbildungsmaßnahme 
(Teilnahmezertifikat)  
• Vorlage der Rechnung  
• Nachweis der Bezahlung 


